
Rheingau-Taunus-Kreis 
Der Landrat 
-Fahrerlaubnisbehörde- 
Heimbacher Str. 7 
65307 Bad Schwalbach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umschreibung von Fahrerlaubnissen 
Dienstführerschein der bei der Bundeswehr, Bundesgrenzschutz oder Polizei 
erworben wurde. 
 
 

 
Bei Beantragung muss vorliegen: 
 
1. Personalausweis oder Reisepass in Verbindung mit gültiger Meldebestätigung (nicht älter 

als 3 Monate)  
 

2.   Ein biometrisches Lichtbild für Personaldokumente ohne abgerundete Ecken 

3.   Anfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt (wird von Führerscheinstelle eingeholt; Dauer ca. 4 Wochen) 

4. Bescheinigung der Dienststelle über die erteilte Fahrerlaubnis bzw. Dienstführerschein 
(nur wenn nicht mehr im Dienst) 

5.   Gültigen Führerschein vorlegen  

5. Verwaltungsgebühr 42,60 Euro (43,40 Euro) 

  

 

Wurde der zivile Führerschein nicht von hiesiger Behörde ausgestellt, ist eine 
Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde vorzulegen. 
 

Zentrale:   06124/ 510 - 0  
Durchwahl:  -876 ,-436, -367,  
oder                             -407, -406, -327 
 

Telefax  06124/510-780 
Zimmer:   1K 115 bis 1K 119 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Dienstag zusätzlich 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Merkblatt 


